
 1 

                                                 

                                                                                   

Mit dieser Veröffentlichung erhalten werdende Eltern aus Lünen erste 

Informationen für die Zeit nach der Geburt des Kindes.  

Auszug aus dem Elternbegleitbuch  „Ich und meine Familie“  

Herausgeber: Stadt Lünen, Familienbüro 

 

1. Sie sind gerade Eltern geworden … 

 

1.1 Anmeldungen  

 Anmeldung Ihres Kindes beim Standesamt  

       Anmeldung Ihres Kindes bei der Krankenkasse  

       Eintragung Ihres Kindes auf die Steuerkarte / Kinderfreibeträge 

       Beantragung des Kindesunterhalts, der Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, 

         Sorgeerklärung  

       Unterhaltsvorschussleistungen  

1.2 Finanzielles  

       Mutterschaftsgeld  

       Kindergeld und Kinderzuschlag  

       Elterngeld  

       Bundesstiftung „Mutter und Kind“  

1.3 Elternzeit  

1.4 Informationen für schulpflichtige Mütter  

1.5 Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt  

 

2. Damit Ihr Kind gesund aufwächst 

Die Kinderärztinnen und -ärzte sind wichtige Partner/innen  

Früherkennungsuntersuchungen  

Zahngesundheit  

Passivrauchen  

Notdienste  

Impfplan  

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) des Kreises Unna  

Auffälligkeiten bei meinem Kind 

Mediennutzung  
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1.1 Anmeldungen 

 

Anmeldung Ihres Kindes beim Standesamt 

Melden Sie Ihr Kind innerhalb einer Woche beim zuständigen Standesamt an. Damit halten Sie 

die gesetzlichen Vorgaben ein. Zuständig ist immer das Standesamt der Stadt, in der das Kind 

geboren wurde. Wenn Ihr Kind z.B. in Dortmund geboren wurde, müssen Sie Ihr Kind auch dort 

anmelden. Das gilt auch, wenn Sie in Lünen wohnen.  

 

Standesamt 
Geburten 

Stadt Lünen  Willy-Brand-Platz 1 
44532 Lünen 
 

Barbara Martinez 
Dagmar Michael 
Christina Sonnen  
Susanne Wolter 

02306 104-1451 
02306 104-1441 
02306 104-1401  
02306 104-1441 
 

 

Anmeldung Ihres Kindes bei der Krankenkasse 

Wenn Sie Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, ist Ihr Kind im Rahmen der 

Familienversicherung krankenversichert. Um dies zu gewährleisten, müssen Sie bei Ihrer 

Krankenkasse unmittelbar nach der Geburt einen Antrag auf Familienversicherung stellen. Bitte 

legen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes vor. Sind Sie als Eltern minderjährig und noch über 

Ihre eigenen Eltern versichert, wird das Kind bei seinen Großeltern kostenlos mitversichert. Sind 

Sie privat krankenversichert, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Krankenkasse. 

 

Die Eintragung Ihres Kindes auf die Steuerkarte / Kinderfreibeträge 

Lassen Sie Ihr Kind auf Ihre Lohnsteuerkarte eintragen, damit Sie sich die gesetzlichen 

Steuerfreibeträge sichern können. Sie benötigen hierfür Ihren Personalausweis, Ihre Steuerkarte 

und die Geburtsurkunde des Kindes. Erledigen können Sie dies beim Finanzamt Dortmund-Unna. 

 

Finanzamt  
 

Finanzamt Dortmund-Unna Trakehnerweg 4 
44143 Lünen 

02301 5188-0 

 

 

Beantragung des Kindesunterhalts, der Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, 

Sorgeerklärung 

Die Abteilung 2.4 „Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften“ der Stadt Lünen 

hilft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhalts. Sind 

Eltern nicht miteinander verheiratet, besteht die Vaterschaft rechtlich erst, wenn sie durch 

eine Urkunde anerkannt oder gerichtlich festgestellt worden ist. Bereits vor der Geburt des 

Kindes können Väter ihre Vaterschaft anerkennen, indem sie diese öffentlich beurkunden lassen. 

Die Mutter muss zustimmen. Die Beurkundung ist bei der Abteilung 2.4 „Amtsvormundschaften, 

Pflegschaften und Beistandschaften“ unentgeltlich möglich. Gibt es Unklarheiten bei der 

Feststellung der Vaterschaft, die Mutter ist z.B. bei der Geburt des Kindes noch mit einem 

anderen Mann verheiratet, kann die Abteilung „Amtsvormundschaften, Pflegschaften und 

Beistandschaften“ umfassende Beratung und Hilfe anbieten. Dies gilt ebenso bei Fragen des 

Kindesunterhalts, einschließlich der Berechnung, wie hoch die Unterhaltsverpflichtung 

ist, und der Durchsetzung der Ansprüche. Die Abteilung „Amtsvormundschaften, 
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Pflegschaften und Beistandschaften“ kann die Unterhaltsansprüche des Kindes im Rahmen 

einer Beistandschaft geltend machen. 

Wenn es keine Einigung über die Höhe des Unterhalts gibt, kann die Abteilung 

„Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften“ dies in einem gerichtlichen 

Unterhaltsverfahren klären lassen. Der Elternteil, der mit dem Kind zusammenlebt, ist damit von 

der oftmals belastenden Unterhaltsklage entbunden. Die Unterhaltsverpflichtung kann ebenfalls 

bei der Abteilung „Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften“ kostenfrei 

beurkundet werden, wenn ein gegenseitiges Einvernehmen 

vorliegt. Möchten nicht miteinander verheiratete Eltern eines Kindes die gemeinsame elterliche 

Sorge übernehmen, müssen sie beide Sorgeerklärungen abgeben. Solche Sorgeerklärungen 

müssen beurkundet werden, was bei der Abteilung „Amtsvormundschaften, Pflegschaften und 

Beistandschaften“ kostenlos oder beim Notar kostenpflichtig erfolgen kann. Geben Eltern, die 

nicht miteinander verheiratet sind, keine Sorgeerklärungen ab, hat die volljährige Mutter die 

alleinige elterliche Sorge. 

 

Vormundschaften/ 
Amtspfleg-schaften/ 
Erklärung der 
elterlichen Sorge 

Stadt Lünen 
 
 
 

Willy-Brandt-Platz 1 
44532 Lünen 

Vera Voss 
Susanne Denkert 
Wolfgang Prüske 

02306 104-1383 
02306 104-1373 
02306 104-1437 

 

 

Unterhaltsvorschussleistungen 

Erhalten Sie als allein Erziehende/r für Ihr Kind keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom 

anderen Elternteil, besteht Anspruch auf Unterhaltsvorschuss nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz 

für maximal 72 Monate und längstens bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes. Dies 

trifft auch bei ungeklärter Vaterschaft zu. Ein gerichtliches Unterhaltsurteil ist nicht nötig. Nach 

Abzug des Erstkindergeldes und gegebenenfalls Waisenbezüge ergeben sich folgende 

Unterhaltsvorschussbeträge: 

für Kinder unter sechs Jahre 133,– Euro pro Monat 

für Kinder von sechs bis 12 Jahren 180,– Euro pro Monat 

(Stand: 01.01.2010) 

Unterhaltsvor-
schussleistungen 

Stadt 
Lünen              
 

Willy-Brandt-Platz 1 
44532 Lünen 

Martin Kusserow 
Sabrina Delies 

02306 104-1543 
02306104-1336 

 

 

1.2  Finanzielles 

 

Mutterschaftsgeld 

Während der Mutterschutzfrist haben Frauen Anspruch auf Mutterschaftsgeld und den 

Zuschuss der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers. Anspruch auf eine Mutterschutzfrist von sechs 

Wochen vor der Entbindung bis acht Wochen danach haben berufstätige Frauen, die in einem 
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Arbeitsverhältnis stehen. Einen Antrag auf Mutterschaftsgeld stellen Sie bei Ihrer Krankenkasse. 

Weitere Voraussetzungen für den Erhalt des Mutterschaftsgeldes: 

• Sie sind zwischen dem 4. und 10. Monat der Schwangerschaft mindestens 12 Wochen in 

einer gesetzlichen Krankenkasse versichert gewesen, 

• Sie können ein bestehendes Arbeitsverhältnis oder den Bezug von Arbeitslosengeld, 

Unterhaltsgeld oder Arbeitslosengeld II zu Beginn der Schutzfrist nachweisen.  

 

Höhe des Mutterschaftsgeldes –  

Sind Sie zu Beginn der Mutterschutzfrist bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert und 

berufstätig, haben Sie Anspruch auf Mutterschaftsgeld in Höhe Ihres bisherigen Nettogehaltes. 

ArbeitgeberInnen und Krankenkasse zahlen gemeinsam. Die Leistungen der Krankenkasse 

richten sich nach dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der letzten drei abgerechneten 

Kalendermonate.  

 

Kindergeld und Kinderzuschlag 

Das Kindergeld wird einkommensunabhängig gezahlt. Es ist nach der Zahl der Kinder gestaffelt 

und beträgt zurzeit: 

• für das erste und zweite Kind monatlich 184,– Euro 

• für das dritte Kind . monatlich 190,– Euro 

• für das vierte und jedes weitere Kind monatlich 215,– Euro 

(Stand: 01.01.2010) 

Das Kindergeld gibt es grundsätzlich 

• für Kinder in Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr, 

• für arbeitslose Kinder bis zum 21. Lebensjahr.  

 

Die oben genannten Regelungen für Kinder in der Ausbildung gelten auch dann, wenn die 

Kinder wegen fehlendem Ausbildungsplatz eine Berufsausbildung nicht beginnen oder 

fortsetzen können. Lebt das Kind mit beiden Eltern zusammen, können diese bestimmen, wer 

von Ihnen das Kindergeld erhalten soll. Bei einem Kindeseinkommen ab 7.680,– Euro im Jahr 

entfällt das Kindergeld für ein Kind über 18 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen können 

Eltern einen Anspruch auf Kinderzuschlag geltend machen. Der höchste Kinderzuschlag beträgt 

für jedes im gemeinsamen Haushalt lebende Kind 140,– Euro monatlich. (Stand: 01.02.2009) 

Eltern haben Anspruch auf Kinderzuschlag für ihre unverheirateten, unter 25 Jahre alten Kinder, 

die in ihrem Haushalt leben, wenn 

• für diese Kinder Kindergeld oder eine das Kindergeld ausschließende Leistung bezogen 

wird, 

• die monatlichen Einnahmen der Eltern die Mindesteinkommensgrenze erreichen, 

• das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen die Höchsteinkommensgrenze 

nicht übersteigt und 
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• der Bedarf der Familie durch die Zahlung von Kinderzuschlag und eventuell 

zustehendem Wohngeld gedeckt ist und deshalb kein Anspruch auf                

Arbeitslosengeld II/Sozialgeld bestehen. 

 

Der Kinderzuschlag muss gesondert schriftlich beantragt werden. Antragsformulare gibt es bei 

jeder Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. 

 

Informationen, Beratung und Antragsstellung des Kindergeldes: 

Familienkasse Dortmund 

Steinstraße 39, 44147 Dortmund 

Telefon 0231 8422600 

www.familienkasse-dortmund@arbeitsagentur.de 

 

Informative Internetseiten zum Thema Kinderzuschlag unter: www.kinderzuschlag.de 

 

Elterngeld 

Mit dem Elterngeld wird bis zu 14 Monaten nach der Geburt des Babys eine finanzielle 

Planungssicherheit für Eltern geschaffen. Das Elterngeld soll dabei unterstützen, Beruf und 

Familie zu vereinbaren. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die 

• ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und 

erziehen, 

• nicht mehr als 30 Wochenstunden erwerbstätig sind, 

• mit ihren Kindern in einem Haushalt leben, 

• einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. 

 

Anspruch haben auch Auszubildende und Studierende, unabhängig von der Anzahl der 

Wochenstunden, die für die Ausbildung aufgewendet werden. Bei schwerer Krankheit, schwerer 

Behinderung oder Tod der Eltern haben Verwandte bis dritten Grades und ihre Ehegattinen und 

Ehegatten Anspruch auf Elterngeld. Das Elterngeld ersetzt 67% des bisherigen 

Nettoerwerbseinkommens (Durchschnitt der letzten 12 Monate) bzw. 65% bei einem 

Nettoerwerbseinkommen von über 1200,– Euro im Monat. Das Elterngeld beträgt monatlich 

höchstens 1800,– Euro und mindestens 300,– Euro. Das Mindestelterngeld von 300,– Euro 

erhalten alle, die vor der Geburt ihres Kindes nicht erwerbstätig waren. 

 

Bei der Bestimmung des Nettoeinkommens der letzten 12 Monate werden Monate mit Bezug 

von Mutterschaftsgeld oder Elterngeld sowie Monate, in denen aufgrund einer 

schwangerschaftsbedingten Erkrankung das Einkommen gesunken ist, nicht mitgezählt. 

Stattdessen werden zusätzliche weiter zurückliegende Monate zugrunde gelegt. Das 

Mutterschaftsgeld einschließlich des Arbeitgeberzuschusses wird auf das Elterngeld voll 

angerechnet. Das Elterngeld wird für die Dauer von bis zu 14 Monaten gezahlt.  
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Seit der Neuregelung ab dem 1. Januar 2011 wird das Elterngeld als Einkommen beim 

Arbeitslosengeld II, bei der Sozialhilfe und dem Kinderzuschlag angerechnet. Alle 

Elterngeldberechtigte, die vor der Geburt ihres Kindes erwerbstätig waren, erhalten einen 

Elterngeldfreibetrag. Er entspricht dem Einkommen vor der Geburt und beträgt höchstens 300,– 

Euro. Bis zu dieser Höhe bleibt das Elterngeld bei den genannten Leistungen anrechnungsfrei. 

Für Eltern, deren Jahreseinkommen über 250 000,– Euro bei Ledigen bzw. 500 000,– Euro bei 

Verheirateten liegt, entfällt seit dem 1. Januar 2011 der Elterngeldanspruch. 

Die Neuregelungen zum Elterngeld gelten auch für diejenigen, die bereits vor 2011 Elterngeld 

bezogen haben. Die Neuregelungen werden für die Bezugsmonate (also die Lebensmonate des 

Kindes) angewandt, die vollständig in 2011 liegen. 

(angelehnt an: BMFSFJ (www.elterngeld.net) und die Internetseite des Kreises Unna zum Thema 

Elterngeld und Elterngeldgesetz) 

(Stand: 01.03.2011) 

 

Das Elterngeld muss schriftlich beantragt werden. Für die Beantragung benötigen Sie: 

• die Geburtsbescheinigung Ihres Kindes, 

• ausländische Mitbürger benötigen die Kopie der Aufenthaltsgenehmigung, 

• Ihre Einkommensnachweise (12 Monate vor der Geburt bzw. vor der Mutterschutzfrist), 

• die Nachweise über das gezahlte Mutterschaftsgeld und über den Zuschuss des 

Arbeitgebers hierzu. 

 

Beide Elternteile legen innerhalb des Zeitraums von 14 Monaten ab der Geburt verbindlich fest, 

wer wann das Elterngeld beziehen will. Rückwirkende Elterngeldzahlungen werden nur für die 

letzten drei Monate vor Beginn des Monats geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld 

eingegangen ist. Zuständig für die Ausführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

sind die Elterngeldstellen der Bundesländer.  

 

Elterngeld 
Information, 
Beratung und 
Antragsannahme 
 

Kreis Unna, 
Fachbereich, Eltern 
und Jugend 
 

Hansastr. 4 
59425 Unna 

 
 
Frau Liebegut 
Frau Koch 
Frau Heeke 
Frau Körber 

02303 27-1151 
 
02303 27-3158 
02303 27-3258 
02303 27-2958 
02303 27-3058 

 

Informative Internetseiten zum Thema Elterngeldberechnung unter: 

www.bmfsfj.de/Elterngeldrechner 

 

 

Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 

Die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” unterstützt 

schwangere Frauen in Notlagen, um ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern. 

Je nach Einzelfall werden die Frauen durch finanzielle Hilfen für die Erstausstattung des Kindes, 

für die Wohnung und Einrichtung oder für sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 

der Schwangerschaft, der Geburt oder der Pflege des Kleinkindes stehen, unterstützt. In den 

Schwangerschaftsberatungsstellen besteht die Möglichkeit einen Antrag an die Bundesstiftung 
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zu stellen. Wichtig: Der Antrag kann nur vor der Geburt des Kindes gestellt werden. 

 

Schwangeren-
beratung 
 

Katholischer Sozialdienst 
Hamm-Werne 
Schwangerschafts-
beratung und 
Sexualpädagogik 

Münsterstr. 51  
44534 Lünen 

Hildegard Wiegert- 
Fahnert 
Anja Wolsza   
 

02306 757515 

Schwangeren-
beratung 
 

AWO - Beratungsstelle für 
Schwangerschafts-
probleme und 
Familienplanung 

Marie-
Juchacz-Str. 1  
44536 Lünen 

Christine Windfuhr-
Koch 
Christina Wiehoff 
Lioba Feuerborn 
Birgit Sonntag 

02306 204017 

 

Informative Internetseiten zum Thema Schwangerschaft und Geburt unter: 

www.schwanger-info.de  und www.schwanger-unter-20.de 

 

1.3 Die Elternzeit 

ArbeitnehmerInnen und Personen in der Berufsausbildung können Elternzeit – sowohl allein als 

auch gemeinsam – in Anspruch nehmen.  

 

Die Elternzeit beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes, wenn der Vater sie beantragt, und 

frühestens nach dem Ende der Mutterschutzfrist, wenn die Mutter Elternzeit nimmt. Die 

Elternzeit beträgt für jeden Elternteil höchstens drei Jahre und endet grundsätzlich mit der 

Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes. Sind beide Eltern erwerbstätig, steht ihnen frei, wer 

von ihnen Elternzeit nimmt und für welche Zeiträume.  

 

Die Elternzeit kann ganz oder teilweise von einem Elternteil allein in Anspruch genommen 

werden; die Eltern können die Elternzeit aber auch untereinander aufteilen und sich 

dabei abwechseln. Mit Zustimmung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers kann ein Anteil von 

bis zu 12 Monaten der insgesamt dreijährigen Elternzeit auch noch über den 3. Geburtstag des 

Kindes hinaus bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres genommen werden. 

Elternzeit kann insgesamt auf bis zu zwei Zeitabschnitte verteilt werden. Mit Zustimmung der 

Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers ist eine Aufteilung in weitere Zeitabschnitte möglich.  

 

Während der Elternzeit ruhen die Arbeitspflichten. Das Arbeitsverhältnis bleibt aber bestehen, 

so dass Sie nach Ablauf der Elternzeit wieder auf Ihren ursprünglichen oder einen vergleichbaren 

Arbeitsplatz zurückkehren können. Die Elternzeit muss der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber 

spätestens sieben Wochen vor ihrem Beginn angezeigt werden. Dies gilt auch, wenn 

die Elternzeit gleich nach der Geburt des Kindes oder am Ende der Mutterschutzfrist beginnen 

soll. Dabei sollten Sie mitteilen, wie lange Sie innerhalb von zwei Jahren Elternzeit nehmen 

möchten, wobeidas dritte Jahr später festgelegt werden kann. Diese Erklärung ist bindend. Die 

Elternzeit, die über den Zeitraum von zwei Jahren hinausgeht, sollte spätestens acht Wochen vor 

ihrem Beginn verbindlich beantragt werden. Die Zustimmung der Arbeitgeberin oder des 

Arbeitgebers zur Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem 3. Lebensjahr verpflichtet nur diese 
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Arbeitgeberin/diesen Arbeitgeber, so dass bei einem Wechsel zu einer neuen 

Arbeitgeberin/einem neuen Arbeitgeber die Übertragung entfallen kann.  

 

Während der gesamten Dauer der Elternzeit genießen Sie Kündigungsschutz, d.h. die 

Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. Nur in besonderen 

Fällen kann ausnahmsweise von den Gewerbeaufsichtsämtern eine Kündigung für zulässig 

erklärt werden. Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer können dagegen das 

Arbeitsverhältnis auch während der Elternzeit unter Einhaltung der Kündigungsfristen 

kündigen. Zum Ende der Elternzeit gilt hier jedoch eine Sonderkündigungsfrist von drei 

Monaten.  

 

Eine Teilzeitbeschäftigung von bis zu 30 Wochenstunden ist bei der bisherigen Arbeitgeberin/ 

dem bisherigen Arbeitgeber, mit dessen Einverständnis auch bei einer anderen Arbeitgeberin/ 

einem anderen Arbeitgeber, zulässig. Die Zustimmung kann nur aus dringenden betrieblichen 

Gründen abgelehnt werden. In allen Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten haben Sie 

Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit im Rahmen von 15 bis 30 Stunden, sofern Sie keine 

vollständige Arbeitsfreistellung wünschen. Es besteht ein Rückkehranspruch zur vorherigen 

Arbeitszeit nach Ende der Elternzeit. 

 

Überlegen Sie zu Beginn Ihrer Elternzeit, welche beruflichen Folgen mit ihrem Ausstieg 

verbunden sind und bereiten Sie sich auf Ihren Wiedereinstieg in den Beruf vor. 

Broschüren zum Thema Ausstieg- und Wiedereinstieg in den Beruf finden Sie unter: 

www.luenen.de/familienbuero (Downloads und Broschüren: Berufspause) 

 

1.4 Informationen für schulpflichtige Mütter 

Während der Schwangerschaft bleibt die Schulpflicht – bis zum Eintritt des Mutterschutzes – 

bestehen. Selbstverständlich kann nach Eintritt des Mutterschutzes die Schule freiwillig besucht 

werden.  

 

Kann nach der Geburt die Betreuung des Kindes nicht sichergestellt werden, können Sie sich 

von der Schulpflicht befreien lassen. Hierzu muss ein Antrag auf Befreiung ausgefüllt werden. Er 

ist bei der Schule erhältlich.  Der Antrag muss bei Minderjährigen von den gesetzlichen 

Vertretern der Schülerin unterschrieben werden. Dem Antrag fügen Sie die Geburtsurkunde 

Ihres Kindes bei sowie eine Bescheinigung des Amtsvormundes des Fachbereichs „Kinder, Jugend 

und Familie“, dass die Betreuung Ihres Kindes von Ihnen wahrgenommen wird. Solange kein 

positiver Bescheid vorliegt, ist die Mutter schulpflichtig. Falls die Betreuung Ihres Kindes durch 

andere (z.B. durch die Großeltern) sichergestellt werden kann, ist eine Schulbefreiung 

nicht möglich. 

 

Informative Internetseiten zum Thema „Mütter unter 20 Jahren“: 

www.schwanger-unter-20.de 
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1.5 Hebammenbetreuung vor und nach der Geburt 

Grundsätzlich haben Sie einen Anspruch auf die Unterstützung durch eine Hebamme Ihrer 

Wahl während der Schwangerschaft, der Geburt und für den Zeitraum von acht Wochen nach 

der Entbindung bzw. bis Ende der Stillzeit. Hebammenhilfe umfasst die Beratung, Betreuung 

und Vorsorge: Hilfeleistungen in der Schwangerschaft, bei der Geburt, der Neugeborenenzeit, 

im Wochenbett, in der Stillzeit und in Fragen der Familienplanung. Hebammenhilfe kann von 

jeder schwangeren, gebärenden, entbundenen oder stillenden Frau in Anspruch genommen 

werden. Die Kosten hierfür übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Sofern Sie nicht seit 

Beginn der Schwangerschaft Kontakt zu einer Hebamme hatten, nehmen Sie mit ihr Kontakt auf 

in den letzten Wochen vor der Geburt, spätestens jedoch vor der Entlassung aus dem 

Krankenhaus. Sie betreut Mutter und Kind auch zu Hause und ist eine wertvolle Hilfe im 

Umgang, bei der Versorgung und der Pflege Ihres Neugeborenen. Darüber hinaus bieten 

die Hebammen Vorsorgeuntersuchungen und Beratung in der Schwangerschaft, Betreuung 

bei Risikoschwangerschaften, Geburtshilfe, Wochenbettbetreuung, Stillberatung oder 

Rückbildungsgymnastik an. 

 

Wenn Sie privat versichert sind, ist nicht die Krankenkasse, sondern die Mutterschaftsgeldstelle 

beim Bundesversicherungsamt in Bonn die richtige Anlaufstelle. Einige Hebammen in Lünen 

führen über die von den Krankenkassen bezahlten Leistungen hinaus 

Mutter / Vater-Kind Angebote durch, wie z.B. Babyschwimmen oder Babymassage. 

 

Informationen und Beratung zum Thema Mutterschaftsgeldstelle bei Privatversicherten: 

Bundesversicherungsamt 

Friedrich-Ebert-Allee 38 

53113 Bonn 

Telefon 0228 6191888 

 

 

2. Damit Ihr Kind gesund aufwächst... 

 

Die Kinderärztinnen und -ärzte sind wichtige Partner/innen 

Wächst mein Kind gesund auf? Diese Frage werden Sie sich im Verlauf der Entwicklung Ihres 

Kindes immer wieder stellen. Ein sicherer Weg, die Entwicklung des Kindes zu verfolgen und zu 

überprüfen, ist der Gang zur Kinderärztin / zum Kinderarzt. Scheuen Sie sich nicht, Ihrer Ärztin 

oder Ihrem Arzt alle notwendigen Fragen zu stellen, machen Sie sich ggf. einen Merkzettel, 

damit Sie keine Frage vergessen. Es ist wichtig für Ihr Kind, dass Sie als Mutter und Vater gut 

informiert sind. Hier werden Früherkennungsuntersuchungen durchgeführt, um rechtzeitig 

Fehlentwicklungen zu entdecken und zu behandeln. Überprüft wird die körperliche, geistige 

und soziale Entwicklung. Das Kind wird gewogen, gemessen und untersucht. Je nach 

Entwicklungsphase werden spezielle Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden in 
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einem Vorsorgeheft festgehalten, das Sie zu jedem Untersuchungstermin mitnehmen sollten. 

Sinnvoll ist auch, den Impfpass bereit zu halten. Oft wird im Anschluss an die Untersuchung eine 

Impfung vorgenommen. Kinder sind bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres von der 

Praxisgebühr befreit. 

 

Früherkennungsuntersuchungen 

Nehmen Sie die Termine zu den Früherkennungsterminen bitte regelmäßig wahr. Wichtig ist 

auch, dass Sie der Ärztin oder dem Arzt auffällige Beobachtungen mitteilen. Die Kosten werden 

in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Mit dem gelben „Untersuchungsheft für 

Kinder“ führt Ihre Ärztin / Ihr Arzt bis zum sechsten Lebensjahr genau Buch über die Gesundheit 

Ihres Kindes. 

 

Folgende Früherkennungsuntersuchungen mit gesetzlichem Anspruch gibt es: 

U 1: direkt nach der Geburt U 7: 21. bis 24. Lebensmonat 

U 2: 3. bis 10. Lebenstag U 7 a: 34. bis 36. Lebensmonat 

U 3: 4. bis 6. Lebenswoche U 8: 46. bis 48. Lebensmonat 

U 4: 3. bis 4. Monat U 9: 5 bis 5,5 Jahre 

U 5: 6. bis 7. Monat J 1: 13 bis 14 Jahre 

U 6: 10. bis 12. Monat 

Folgende Früherkennungsuntersuchungen sind keine generellen Kassenleistungen: 

Die Ärztevereinigung hat die gesetzlich verankerten Leistungen dieser Untersuchung ergänzt, 

das Mehr an Leistung muss privat zugezahlt werden. Die Untersuchungen U10 und U11 sind 

aus einer Initiative der Ärzte entstanden und sind nicht im gesetzlichen Anspruch enthalten. 

Einige Krankenkassen bezuschussen bzw. übernehmen die Kosten dieser Leistungen. U 7 a: mit 

zusätzlichen Leistungen 

U 10: 7. bis 8. Lebensjahr 

U 11: 10. bis 11. Lebensjahr 

 

Meldepflicht in Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen sind Ärzte dazu verpflichtet, die Namen der Kinder, die an den 

Kinderfrüherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilgenommen haben, an die „Zentrale Stelle 

Gesunde Kindheit“ beim Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit (LIGA) des Landes Nordrhein 

Westfalen zu melden. In Zusammenarbeit mit den Meldeämtern werden dort die Kinder 

ermittelt, die nicht zu den Untersuchungen erschienen sind. Deren Eltern erhalten dann ein 

Erinnerungsschreiben. So soll die Teilnahme an den U-Untersuchungen erhöht werden. Wenn 

auch nach der Erinnerung keine Teilnahmemitteilung vorliegt, wird die zuständige Kommune 

informiert, die dann mit den Familien Kontakt aufnimmt. 

 

Informative Internetseiten zum Thema Kinderfrüherkennungsuntersuchungen in englischer, 

kroatischer, polnischer, russischer, serbischer und türkischer Sprache: 

www. liga.nrw.de 

Informative Internetseiten zum Thema Kinderfrüherkennungsuntersuchungen unter: 
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www.luenen.de/familienbuero (Die U´s) 

 

Zahngesundheit 

Von Anfang an ist eine richtige Ernährung und Mundhygiene wichtig, damit die gesunden 

Zähne des Kindes erhalten bleiben. Milchzähne sind für das Essen fester Speisen und das richtige 

sprechen lernen wichtig. Zudem dienen sie als Platzhalter für die bleibenden Zähne. 

Sobald der erste Zahn durchbricht, sollte er mit einer Babyzahnbürste, einem Minikleks 

Kinderzahnpasta ohne Fluorid und ohne Fruchtgeschmack und/oder Wasser vor dem 

Schlafengehen gereinigt werden. Ein bestimmtes, täglich wiederkehrendes Putzritual, z.B. mit 

einem Zahnputzlied, macht dem Baby Spaß und gewöhnt es frühzeitig an das regelmäßige 

Zähneputzen. Ab dem 1. Geburtstag werden die Zähne mit einer Lernzahnbürste und einer 

erbsengroßen Menge Kinderzahnpasta ohne Fluorid vor dem Schlafengehen geputzt. Es ist 

wichtig, dass auf das Dauernuckeln aus Fläschchen verzichtet wird! Dies kann die 

Zahngesundheit erheblich beeinträchtigen. 

Ab dem 2. und bis zum 6. Geburtstag wird geraten, die Zähne zweimal täglich mit einer 

Kinderzahnbürste und einer erbsengroßen Menge Kinderzahnpasta zu putzen. Gerade in den 

ersten Jahren sollten die Eltern die Zähne noch Nachputzen, wenn die Kinder zunächst 

selbständig putzen wollen. 

Ab dem 3. Lebensjahr sollten die Kinder fluoridierte Zahncreme verwenden. 

Sie können die Zahngesundheit Ihres Babys / Kindes auch durch zusätzliche Fluoridierung 

unterstutzen, indem Sie beispielsweise fluoridiertes Speisesalz oder Fluoridtabletten verwenden. 

 

Zahnmedizinische 
unabhängige 
Patientenberatung 

Kreis Unna - 
Fachbereich 
Gesundheit 

Viktoriastraße 5 
44532 Lünen 
 

zahninfo@kreis
-unna.de 
www.kreis-
unna.de 

02303 27-5353 
 

 

Früherkennungsuntersuchungen zur Zahngesundheit mit gesetzlichem Anspruch 

Kinder und Jugendliche sollten regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Die gesetzliche Krankenkasse 

übernimmt die Kosten von Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern, die so genannte 

Individualprophylaxe. Eine Fissuren-Versiegelung ist ebenfalls in der Kassenleistung enthalten. 

Da die Leistungen der Krankenkassen variieren, klären Sie bitte direkt mit Ihrer Krankenkasse, 

welche Leistungen diese übernimmt. 

 

Passivrauchen 

Tabakqualm ist gefährlicher und giftiger als die meisten anderen Schadstoffe, denen wir täglich 

ausgesetzt sind. Er enthält u.a. Arsen, Blei, Kohlenmonoxid und Formaldehyd. Passivrauchen 

gefährdet Ihre Kinder. Die krebserregenden Stoffe einer Zigarette sind in dem Rauch, den 

RaucherInnen auspusten, konzentrierter als im Rauch, den RaucherInnen inhalieren. Schon in 

relativ kurzer Zeit nimmt ein täglich mitrauchendes Kind das Gift von einigen hundert Zigaretten 

auf. Das Lüften der verqualmten Räume allein reicht nicht aus, um Ihr Kind zu schützen. Die 

Giftstoffe setzen sich in Teppichen, Möbeln, Wänden etc. fest und bleiben dort lange Zeit 
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gefährlich. Eine bestehende Asthmaerkrankung kann sich deutlich verschlimmern. Das 

Abwehrsystem der mitrauchenden Kinder ist geschwächt, dadurch erkranken Kinder häufiger. 

Kleinkinder von Rauchern/Raucherinnen, die in der Wohnung bzw. in Anwesenheit des Kindes 

rauchen, haben ein erhöhtes Risiko an 

• Lungenentzündung und/oder Bronchitis, 

• Krebs (das Lungenkrebsrisiko ist um 40% erhöht), 

• Allergien, 

• Chronischen Mittelohrentzündungen und Ohrergüssen, die zu Taubheit führen können, 

• akuten und chronischen Atemwegserkrankungen (sie haben doppelt so oft akute 

Atemwegsinfekte) zu erkranken. 

 

Broschüren zum Thema Nikotinkonsum und Rauchentwöhnung unter: 

www.luenen.de/familienbuero (Broschüren und Dowloads: Gesundheit) 

 

Notdienste 

Wenn Sie das Gefühl haben Ihr Kind fühlt sich nicht ganz wohl, hat Fieber und weint 

ungewöhnlich viel und Sie gerade in den ersten Monaten beunruhigt sind, dann sollten Sie eine 

Kinderärztin oder einen Kinderarzt aufsuchen. Falls Sie mitten in der Nacht oder am 

Wochenende Hilfe benötigen, wenden Sie sich an die Ärztin / den Arzt im Notdienst. 

In der Liste „Wichtige Rufnummern“ finden Sie die für Lünen zuständigen Notdienste.   

 

Informative Internetseiten zum Thema Notdienste: www.luenen.de/notdienste/index.php 

 

Impfplan 

Manche Eltern sind unsicher, wann sie ihre Kinder gegen welche Krankheiten impfen lassen 

sollen. Besprechen Sie den Impfplan für Ihr Kind mit Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt 

und lassen Sie sich ausführlich über den Nutzen der verschiedenen Impfungen informieren.  

 

Informative Internetseiten zum Thema Impfplan: www.gesundeskind.de 

 

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) des Kreises Unna 

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) begleitet Kinder von der Säuglingszeit bis 

zum Ende der Schulzeit und möchte die gesunde Entwicklung mit dem Motto: „Besser gesund 

groß werden!“ unterstützen. Als neutraler Kooperationspartner der niedergelassenen Kinder- 

und Jugendärzte, die Ihr Kind bei Krankheit behandeln und die Vorsorgeuntersuchungen 

durchführen, sieht sich der Kinderund Jugendgesundheitsdienst mehr als Berater bei 

Entwicklungs-, Ernährungs-, Pflege- und Impffragen. Bei Bedarf können Sie individuelle 

Gesprächs- oder Untersuchungstermine vereinbaren. Seit neuestem ist das Beratungsteam durch 

Familienhebammen verstärkt, die ihre Unterstützung besonders jungen Frauen gerne anbieten. 

Zu den Familienhebammen kann bereits in der Schwangerschaft Kontakt aufgenommen werden.  
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Familienhebamme/ 
Säuglingspflege/ 
Säuglingsernährung 
 

Kinder- und 
Jugendgesundheits-
dienst 
im Kreis Unna 

Platanenallee 16 
59425 Unna 

familienhebamm
en@kreis-
unna.de  

02303 
272959 

 

 

Auffälligkeiten bei meinem Kind 

Viele Einrichtungen und Institutionen stehen Ihnen mit Tipps und Unterstützungsangeboten zur 

Seite, sollten Ihnen oder Ihrem Kinderarzt bei Ihrem Kind Auffälligkeiten bzw. Verzögerungen 

in der Entwicklung auffallen oder sind bereits Behinderungen Ihres Kindes festgestellt worden. 

Scheuen Sie sich nicht, dort um Rat und Informationen zu bitten. Je früher Sie und Ihr Kind 

Unterstützung und Förderung bekommen, desto besser und umfassender kann die Entwicklung 

Ihres Kindes gefördert werden. Auch Selbsthilfegruppen können eine große Hilfe und 

Unterstützung bieten. Der Austausch in diesen Gruppen kann Ihnen helfen, den vielleicht 

schwierigen Alltag besser zu bewältigen und Ihre eigene Situation entspannter wahrzunehmen.  

Wann werden Kinder / Jugendliche in der Frühförderstelle behandelt? 

Wenn Sie besorgt sind über die Entwicklung Ihres Kindes, weil 

• es ein Risikokind ist (z.B. durch eine Früh- oder Mehrlingsgeburt), 

• die Sinne (z.B. das Sehen, Hören, Fühlen, die Körperwahrnehmung) beeinträchtigt sind, 

• sich die Entwicklung verzögert oder anders auffällig verläuft, 

• E das Kind übererregbar oder sehr ruhig ist, 

• das Kind unkonzentriert und ungeschickt ist, eine geringe Ausdauer hat oder wenig 

Varianten beim Spielen zeigt, 

• die Entwicklung durch eine Behinderung beeinträchtigt ist, dann können Sie sich an die 

Frühförderstelle wenden.  

Das Angebot der Frühförderstelle richtet sich an behinderte und von Behinderung bedrohte 

bzw. entwicklungsauffällige Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt. 

In der Frühförderung geht es vor allem um: 

• die intensive Unterstützung der kindlichen Entwicklung, 

• die Vermeidung einer drohenden bzw. die Abmilderung der Folgen einer Behinderung, 

• die Beratung und Begleitung der Eltern in der oft nicht einfachen Situation, 

• eine individuelle Entwicklungshilfe für Kinder.  

Die Frühförderstelle arbeitet ganzheitlich und prozessorientiert, d.h. sie fördert die körperliche, 

geistige, sprachliche, emotionale und soziale Entwicklung. Eine Bezugsperson aus dem 

interdisziplinären Team von Dipl.-HeilpädagogInnen, Dipl.-PädagogInnen, Dipl.-

SozialpädagogInnen, ErgotherapeutInnen, MotopädInnen, PhysiotherapeutInnen und 

SprachtherapeutInnen ist für das Kind zuständig. 

Die Frühförderstelle bietet eine unverbindliche Beratung an, in der geklärt wird, ob 

Frühförderung für Ihr Kind notwendig ist. Wird aufgrund einer Entwicklungsüberprüfung 

festgestellt, dass die Frühförderung die erforderliche Maßnahme für Ihr Kind ist, wird ein Antrag 

auf Kostenübernahme beim Kreissozialamt gestellt. Die Frühförderung ist für die Eltern 

kostenfrei. 

Die Frühförderung findet als Einzel- oder Gruppenförderung in der häuslichen Umgebung, der 
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Frühförderstelle oder im Kindergarten statt. Die Frühförderung erfolgt in Absprache und 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, insbesondere mit Kinderärzten, dem 

Gesundheitsamt und Kindergärten. 

Wenn sich herausstellen sollte, dass das Kind nicht den Bedingungen von Frühförderung 

entspricht, werden Empfehlungen ausgesprochen, und zwar mit der Bitte, die mit Ihrem 

Kinderarzt oder ihrer Kinderärztin zu besprechen. Diese werden dann alles Weitere veranlassen.  

 

Frühförder-
stelle 

Frühförderstelle 
im 
Kreis Unna 
 

Ernst-Becker-Str. 21a 
44534 Lünen 

www.ffs-kreis-
unna.de 

02306 5983 

 

 


